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Auflage

Anzeigenschluss

Rabatte

Provision

Chiffre-Gebühr

Beilagenpreise

Zahlungsbedingungen

Digitale Druckvorlagen

Druckverfahren

Platzierung

1-spaltig  |  45 mm  |  4 Spalten 
Grundpreis je mm euro 0,80 + gesetzl. MwSt.
Zuschläge Titelseite Grundpreis + 10 %

Grundfarbe rot + 20 % (Mindestbetrag euro 15,00)
Beliebige Zusatzfarbe  + 40 % (Mindestbetrag euro 108,00) 

Titelseite 195 x 165 mm (Breite x Höhe)
Innenteil 195 x 275 mm (Breite x Höhe)

Stuttgart, Ortsteil Feuerbach |  14-tägig, jeweils donnerstags 

14 000

montags 18.00 Uhr, redaktionelle Mitteilungen montags 12.00 Uhr

6 Anzeigen pro Jahr 5 %  |  12 Anzeigen pro Jahr 10 %
24 Anzeigen pro Jahr 20 %    

Anzeigenagenturen erhalten 15 % Vermittlungsrabatt. Die Provision für gewerbs -
mäßige Vermittler kann nur dann vergütet werden, wenn der Vermittler alle er -
forderlichen Arbeiten, insbesondere die Zurverfügungstellung von repro reifen
Vorlagen, übernimmt. Wenn keine reproreifen Vorlagen geliefert werden, entfällt
die Provision.

euro 1,50  |  bei Zusendung euro 3,00

pro 1 000 Exemplare
bis 10 g euro 62,00  |  bis 20 g euro 70,00  |  bis 30 g euro 78,00
Formate und höhere Gewichte nach Absprache. 
Teilbelegungen möglich, Konkurrenzausschluss wird gewährt.
Beilagen-Anlieferung fünf Werktage vor Erscheinen.

14 Tage nach Rechnungsdatum netto. Bei Bankabbuchung 2 % Skonto.

Datenübertragung per E-mail
sonntag@walterdruck.de

O¤set-Druck auf Zeitungspapier. Reinzeichnungen und Filme möglich.

Platzierungswünsche werden nach bestem Wissen berücksichtigt, jedoch 
behält sich der Herausgeber die endgültige Platzierung der Anzeigen vor.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Wird ein Abschluss aus Gründen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der
Auftraggeber den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entspre-
chenden Nachlass zu erstatten.

2. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge und Beilagenaufträge abzulehnen. Auch bei rechtsverbind-
lich bestätigten Aufträgen können Anzeigen und Beilagen zurückgewiesen werden, wenn deren Inhalt
nach pflichtgemäßem Ermessen des Verlages gegen Gesetze, behördliche Bestimmungen oder die
guten Sitten verstößt oder deren Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. Beilagenaufträge sind
für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters und dessen Billigung bindend. Die Ablehnung von
Anzeigen oder Beilagen wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

3. Für die rechtzeitige Lieferung der Anzeige und reprofähiger Druckunterlagen oder der Beilagen ist der
Auftraggeber verantwortlich. Wenn Druckunterlagen oder Beilagen erkennbar ungeeignet oder beschä-
digt sind, teilt der Verlag dies unverzüglich dem Auftraggeber mit. Der Verlag gewährleistet übliche
Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.

4. Im Fall höherer Gewalt erlischt jede Verpflichtung auf Erfüllung oder auf Leistung von Schadeneratz.
Ansprüche bei Nichterscheinen oder verspätetem Erscheinen von Anzeigen oder Beilagen, aus positiver
Forderungsverletzung oder aus Verschulden bei Vertrags ab schluss sind ausgeschlossen, es sei denn,
sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahr lässigkeit des Verlages, seines gesetzlichen Vertreters oder
Erfüllungsgehilfen. Weiter gehende An sprüche gegen den Verlag sind, soweit gesetzlich zulässig, ausge-
schlossen. Reklama tionen erkennbarer Mängel müssen innerhalb von zwei Wochen ab dem Erschei -
nungs datum er hoben werden. Bei Fristversäumnis können keine Rechte geltend gemacht werden.

5. Der Auftraggeber haftet für alle Schäden, die sich aus der Anzeige bzw. aus der Beilage er geben.

6. Anzeigen, die mehrmals erscheinen sollen, hat der Auftraggeber bereits nach dem Erscheinen der
ersten Anzeige auf ihre Richtigkeit zu prüfen. Erkennbare Mängel müssen spätestens vier Tage vor dem
Erscheinen der nächsten Anzeige beanstandet werden, andernfalls bestehen keine Ansprüche wegen
nachfolgender mangelhafter Anzeigen.

7. Abbestellungen von Anzeigen müssen dem Verlag spätestens 24 Stunden vor Anzeigen schluss zuge-
gangen sein. Für Anzeigen, die bei Abbestellung bereits produziert waren, werden die Herstellungs -
kosten berechnet.

8. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung eines Abschlusses bis zur Be zahlung verwei-
gern und für die restlichen Anzeigen Vorausszahlung verlangen.

9. AE-Provisionen werden nur dann gewährt, wenn alle erforderlichen Arbeiten von der Agentur übernom-
men und ausbelichtungsfähige Daten bzw. reprofähige Vorlagen geliefert werden. Weicht die Agentur
oder ihr Kunde (Inserent) von diesem Grundsatz auch nur im Einzelfall ab, entällt für solche
„Direktdispositionen“ der Provisionsanspruch der Agentur. Weitere Voraussetzung für die Gewährung
von Provisionen ist, dass kein noch nicht erfüllter Abschluss zwischen Verlag und Inserent vorliegt. Bei
Ausfall, Vergleich oder Konkurs einer Werbeagentur haftet der Inserent  für die bestellten Anzeigen.

10. Gerichtsstand ist Stuttgart.


